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2008-11-24 / Mar 
                   Anlage 2 
Entgeltordnung der Stadtbücherei Norderstedt 
 
Entgeltordnung der Stadtbücherei  

Norderstedt,  
aktuell gültige Fassung 

  Entgeltordnung der Stadtbücherei  
Norderstedt,  

vorgeschlagene Neufassung 

 Anmerkungen, soweit 
Veränderungen 

vorgeschlagen werden 
 
1. Anmeldeentgelt      
- Kinder, Jugendliche, 
Ermäßigungsberechtigte (Schüler/innen ab 
18 J., Auszubildende, 
Studenten/Studentinnen, Wehr- und 
Zivildienstleistende, Erwerbslose, 
Sozialhilfeempfänger/innen sowie 
Schwerbehinderte ab einem Grad der 
Behinderung ab 50 %, Kindertagesstätten, 
vergleichbare Einrichtungen und Schulen 
sowie Schnupperkarten 

frei Kinder, Jugendliche, 
Ermäßigungsberechtigte (SchülerInnen ab 
18 J., Auszubildende, SchülerInnen, 
StudentInnen, SozialhilfeempfängerIinnen, 
EmpfängerInnen von Arbeitslosengeld 
gem. SGB II oder III, EmpängerInnen von 
Grundsicherungsleistungen gem. SGB XII,  
Schwerbehinderte ab einem Grad der 
Behinderung ab 50 %, MitarbeiterInnen im 
freiwilligen sozialen Jahr, Grundwehr- und 
Zivildienstleistende, 
Kindertageseinrichtungen und Schulen 
sowie Schnupperkarten 

Geändert, Anpassung an 
Formulierungen der VHS 

- alle anderen 3,00   
 
2. Periodische Benutzungsentgelte 2. Periodische Benutzungsentgelte  
2a. Benutzungsentgelte pro Benutzungsjahr Benutzungsentgelte pro Benutzungsjahr  
- Kinder und Jugendliche von 3 – 17 Jahren frei - Kinder und Jugendliche von 3 – 17 

Jahren 
frei  

- Alle anderen alternativ - Alle anderen alternativ  
      a. „Große Büchereikarte“, berechtigt zur 
kostenfreien Entleihung aller Medien (außer 
Bestseller- und Graphotheks-Bestand) 

a. „Große Büchereikarte“, berechtigt zur 
kostenfreien Entleihung aller 
Medien (außer Bestseller- und 
Graphotheksbestand): 

 

          - Ermäßigungsberechtigte  10,00       -  Ermäßigungsberechtigte 10,00  
          - alle anderen  20,00       -   alle anderen 20,00  
       -  Partnerkarte zu einer „Großen 

Büchereikarte“ / Vollzahler 
12,00 Obwohl in der 

Benutzungsordnung die 
Nicht-Übertragbarkeit der 
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Büchereikarte festgelegt ist, 
ist davon auszugehen, dass 
in vielen Fällen Ehe-
/Lebenspartner jeweils 
gemeinsam in die Bücherei 
kommen, um nur auf eine 
Büchereikarte ausleihen zu 
können. Das 
„Schwarzlesen“ hat 
einerseits 
Mindereinnahmen zur 
Folge, andererseits besteht 
eine Dunkelziffer bezüglich 
der tatsächlichen Zahl der 
BüchereikundInnen, die ein 
Maßstab für den Erfolg der 
Bücherei ist. Durch die 
Partnerkarte zu einem 
ermäßigten 
Jahresnutzungsentgelt in 
Verbindung mit 
entsprechenden 
Werbeaktionen soll die 
Motivation im genannten 
Personenkreis zum 
Selbstbesitz einer 
Büchereikarte erhöht 
werden. 

      b. „Kleine Büchereikarte“, berechtigt bei 
Zahlung eines zusätzlichen Entleih-Entgelts 
pro entliehener Medieneinheit (s. Position 3) 
zur Entleihung von Medien 

b. „Kleine Büchereikarte“, berechtigt bei 
Zahlung eines zusätzlichen  
Entleih-Entgelts pro entliehener 
Medieneinheit (s. Position 3) zur 
Entleihung von Medien 

 

          - Ermäßigungsberechtigte 6,00 - Ermäßigungsberechtigte 6,00  
          - alle anderen 12,00 - alle anderen 12,00  
2b. „Schnupperkarte“, befristete Gültigkeit 
von 2 Monaten, kann nach Ablauf durch 
Zahlung des Differenzbetrags in eine Karte 
mit einjähriger Gültigkeit umgewandelt 

c.  „Schnupperkarte“ mit befristeter 
Gültigkeit von 4 Wochen 

Verkürzte Gültigkeitsdauer 
führt zur rascheren 
Entscheidung.  
Keine Umwandlung mehr in 
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werden eine langfristig gültige 
Karte, weil dadurch 
Einbußen bei Einnahmen 
aus Anmeldeentgelten 
entstehen.  

          - Ermäßigungsberechtigte 2,00 - Ermäßigungsberechtigte 2,00  
          - alle anderen 4,00 - alle anderen 4,00  
 
3. Entleih-Entgelte 3. Entleih-Entgelte  
Für alle Büchereikarten-BesitzerInnen Für alle Büchereikarten-InhaberInnen  
- Entleihungen aus dem Bestsellerbestand 
pro Medieneinheit 

2,50 - Entleihungen aus dem Bestsellerbestand 
pro Medieneinheit 

2,50  

- Entleihung pro Bild/Grafik 5,00 - Entleihung pro Bild/Grafik 5,00  
Nur für BesitzerInnen der „Kleinen 
Büchereikarte“ 

Nur für InhaberInnen der „Kleinen 
Büchereikarte“ 

 

je entliehenem Medium 0,30 je entliehenem Medium 0,30  
 
4. Entgelte für Service-Leistungen 4. Entgelte für Service-Leistungen  
Bestellungen in der Fernleihe 2,50 Bestellungen in der Fernleihe 2,50  
Vormerkungen / Besorgungen pro 
Medieneinheit / Themenpaket aus der 
Stadtbücherei Norderstedt / aus Schleswig-
Holstein 

1,50 Vormerkungen / Besorgungen pro 
Medieneinheit / Themenpaket aus der 
Stadtbücherei Norderstedt / aus 
Schleswig-Holstein 

1,50  

Rücktransport von Büchern / Medien in eine 
andere Zweigstelle der Stadtbücherei pro 
Medieneinheit (sofern nicht aus 
Vormerkungen oder Besorgungen) 

0,50 Rücktransport von Büchern / Medien in 
eine andere Zweigstelle der Stadtbücherei 
pro Medieneinheit (sofern nicht aus 
Vormerkungen oder Besorgungen) 

0,50  

Bringe- / Holdienst innerhalb Norderstedts 
pro Lieferung 

10,00 Bringe- / Holdienst innerhalb Norderstedts 
pro Lieferung 

10,00  

Fax Infos pro Seite 0,50 Fax Infos pro Seite 0,50  
Kopien durch die Bücherei pro Seite 0,50 Kopien durch die Bücherei pro Seite 0,50  
Konto-Auszüge und Titel-Listen pro Seite  0,50 Konto-Auszüge und Titel-Listen pro Seite  0,50  
Ausdrucke von CD-ROM oder Internet pro 
Seite 

0,10 Ausdrucke von CD-ROM oder Internet pro 
Seite 

0,10  

Auftragsrecherchen pro angef. 30 Minuten 20,00 Auftragsrecherchen pro angef. 30 Minuten 20,00  
Diskette für Download 0,50  Gestrichen = Anpassung an 

den Markt 
Internet Nutzung pro angefangener  
10 Minuten 

0,50 Internet Nutzung entfällt Gestrichen, da VHS 
kostenlose Nutzung 
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anbietet. Außerdem 
entstehen keine 
zusätzlichen Kosten durch 
Publikumsnutzung. 

 
5. Versäumniszuschläge 5. Säumniszuschläge  
Pro Tag und Medium Pro Tag und Medium  
- Kinder 
  höchstens jedoch € 4,95 

0,15 - Kinder 
  höchstens jedoch € 4,95 

0,15  

- alle anderen 
  höchstens jedoch € 9,90 

0,30 - alle anderen 
  höchstens jedoch € 9,90 

0,30  

dazu ggf. fällige Mahnpauschalen: dazu ggf. fällige Mahnpauschalen:  
- 1. Mahnung 2,50 - 1. Mahnung 2,50  
- 2. Mahnung 7,50 - 2. Mahnung 7,50  
- 3. Mahnung 12,50 - 3. Mahnung 12,50  
 
6. Schadensersatz 6. Schadensersatz  
Bearbeitungsentgelt bei Wiederbeschaffung 
der Medieneinheit durch den, die Benutzer/in

3,00 Bearbeitungsentgelt bei 
Wiederbeschaffung der Medieneinheit 
durch den, die Benutzer/in 

3,00  

Bearbeitungsentgelt bei Wiederbeschaffung 
der Medieneinheit durch die Bücherei 
zuzüglich des Wiederbeschaffungswertes 

10,00 Bearbeitungsentgelt bei 
Wiederbeschaffung der Medieneinheit 
durch die Bücherei zuzüglich des 
Wiederbeschaffungswertes 

10,00  

Spiele Ersatzteile 5,00 Spiele Ersatzteile 5,00  
Beschädigungen von Medien in Höhe der 
jeweiligen Reparatur- bzw. Buchbindekosten 

Beschädigungen von Medien in Höhe der 
jeweiligen Reparatur- bzw. 
Buchbindekosten 

 

Ersatz von Verpackungen 1,50 Ersatz von Verpackungen 1,50  
Ersatz von Verbuchungsmaterial 1,50 Ersatz von Verbuchungsmaterial 1,50  
 
7. Verwaltungsentgelte 7. Verwaltungsentgelte  
Verlust oder Beschädigung des Ausweises 3,00 Verlust oder Beschädigung des Ausweises 3,00  
Ermittlung von Adressen 15,00 Ermittlung von Adressen 15,00  
 
8. Zusätzliche Ermäßigungen 8. Zusätzliche Ermäßigungen  
Im Zusammenhang mit gezielten 
Werbemaßnahmen kann die Bücherei 
finanzielle Vergünstigungen gewähren 

  Im Zusammenhang mit gezielten 
Werbemaßnahmen kann die Bücherei 
finanzielle Vergünstigungen gewähren 
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9. Inkrafttreten 
Diese Entgeltordnung tritt am 01.06.2007 in Kraft. 
Gleichzeitig treten alle vorherigen Entgeltordnungen für 
die Stadtbücherei Norderstedt außer Kraft. 

 9. Inkrafttreten  
Diese Entgeltordnung tritt am xx.xx 2009 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Entgeltordnung vom 01.06.2007 
außer Kraft. 

 


